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Bekanntgabe einer Änderung in der 
rechtlichen Vertretung der 

Religionsgemeinschaft (§ 4 StRG) 

Unser Bruder Dirk Grundmann, geboren am 04.07.1969, 
ist am 16.03.2016 in das Amt eines Glieds des 
Zweigkomitees berufen worden. 

Unser Bruder Gajus Glockentin hat eine neue Zuteilung 
außerhalb des Zweiggebiets erhalten und ist daher am 
10.04.2016 als Glied des Zweigkomitees ausgeschieden. 

Damit bilden die im Folgenden aufgelisteten Personen als 
von der Leitenden Körperschaft ernannte Glieder des 
Zweigkomitees die gesetzliche Vertretung der Religions-
gemeinschaft: 

Eberhard Fabian, geb. am 29.02.1940, 

Thomas Fiala, geb. am 22.12.1969, 

Dirk Grundmann, geb. am 04.07.1969, 

Richard Kelsey, geb. am 08.12.1930, 

Walter Köbe, geb. am 22.07.1943, 

Walter Krebs, geb. am 14.04.1955, 

Michele Lobosco, geb. am 08.10.1962, 

Peter Mitrega, geb. am 05.03.1937, 

Uwe Mörsel, geb. am 05.01.1949, 

Werner Rudtke, geb. am 16.01.1941, 

Charles Snyder, geb. am 30.09.1962, 

Manfred Steffensdorfer, geb. am 24.07.1947. 

Bekanntmachung des 
Unfallverhütungsgesetzes (UnfVGJZ) 

Das Zweigkomitee von Jehovas Zeugen in Deutschland 
erlässt gemäß der nach § 3 Abs. 1, 3 StRG eingeräumten 
Befugnis mit Beschluss vom 13.01.2016 mit sofortiger 
Wirkung das nachfolgende 

Unfallverhütungsgesetz (UnfVGJZ) 

Präambel. (1) Jehova Gott als Schöpfer der Menschheit 
und Geber allen Lebens vermittelt in seinem Wort, dass 
das Leben – insbesondere menschliches Leben – heilig ist 
(Psalm 36:9). Er zieht diejenigen zur Rechenschaft, die 
durch einen Mangel an erforderlicher Sorgfalt Leben 
gefährden oder beschädigen und hat der Menschheit des-
halb schon vor Jahrtausenden neben anderen lebens-
sichernden Geboten Sicherheitsvorschriften zum Zwecke 
der Unfallverhütung gegeben (Prediger 10:9; 5. Mose 
19:5; 22:8). Daran ist erkennbar, dass lebenssichernde 
Schutzmaßnahmen für Jehova Gott höchste Priorität be-
sitzen. Dies kommt auch durch das christliche Gebot der 
Nächstenliebe zum Ausdruck. Auch dieses gebietet ein 
hohes Schutzniveau im Hinblick auf den Schutz der Ge-
sundheit und des Lebens.  

(2) Die Leitende Körperschaft sowie das Zweigkomitee 
kommen mit diesem Gesetz der Verantwortung nach, 
diesem göttlichen Maßstab der Sicherung von Gesundheit 
und Leben zu genügen. 

§ 1 Geltungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt für sämtliches 
unmittelbares Wirken aller Gliederungen und Einrich-
tungen (§ 5 StRG) der Religionsgemeinschaft. 

(2) Alle Bestimmungen des Religionsrechts (Präambel 
Abs. 4 StRG), die Regelungen zur Unfallverhütung und 
zum Schutz von Leib und Leben zum Inhalt haben, sind 
Bestandteil dieses Gesetzes. Auf sie wird nachfolgend 
auch mit dem Begriff „Sicherheit“ Bezug genommen. 

(3) Sicherheitsregelungen in staatlichen Gesetzen, die 
jedermann binden, sind sorgfältig zu beachten. Über die 
religionsrechtliche Adaption nicht allgemeingültiger 
Sicherheitsregelungen entscheidet das Zweigkomitee. 

§ 2 Wirken der Religionsgemeinschaft. (1) Die Zurech-
nung von Handlungen zur Religionsgemeinschaft beurteilt 
sich nach dem Religionsrecht der Religionsgemeinschaft 
und ihrem Selbstverständnis. 

(2) Der Religionsgemeinschaft ist die eigenverantwort-
liche persönliche Glaubensausübung der Mitglieder der 
Religionsgemeinschaft nicht zurechenbar, auch wenn sich 
die Zielsetzung ihrer Handlung mit denjenigen der Reli-
gionsgemeinschaft deckt. 

(3) Eigenverantwortliches, nicht der Religionsgemein-
schaft zurechenbares Handeln von Mitgliedern ist insbe-
sondere der von diesen durchgeführte Predigtdienst (§ 13 
Abs. 1 S. 4 StRG) als persönliche Glaubensausübung, 
selbst wenn die Religionsgemeinschaft Infrastruktur, 
Ausrüstung und andere Hilfen zur Verfügung stellt. 

§ 3 Verantwortliche für die Sicherheit. (1) Verantwort-
lich für die Einhaltung der die Sicherheit betreffenden 
Vorschriften (§ 1 Abs. 2, 3) ist derjenige, dem die Ver-
antwortung und Aufgabe für einen Bereich oder eine 
Zuteilung übertragen wurde (im Folgenden „VfS“ ge-
nannt). Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere: 

1. Ermittlung möglicher Gefährdungen im Verantwor-
tungsbereich, 

2. Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr und -minderung, 

3. Umsetzung der festgelegten Maßnahmen, 

4. Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, 

5. Anpassung und Änderung von Schutzmaßnahmen 
entsprechend dem Stand der Technik, bzw. sich 
ändernden Aufgaben und Tätigkeiten, 

6. Regelung des Zugangs zu Bereichen mit besonderen 
Gefährdungen, 

7. Schulung und Unterweisung der im Verantwortungs-
bereich tätigen Personen, insbesondere hinsichtlich 
bestehender Gefährdungen und erforderlicher Schutz-
maßnahmen, 

8. die Zuweisung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten an in 
seinem Verantwortungsbereich tätige Personen unter 
Benennung der konkreten Aufgaben und Befugnisse 
sowie das Führen von Aufzeichnungen darüber. 

(2) Für den Bereich des Zweigbüros (§ 6 StRG) ist der 
Abteilungsaufseher der VfS. 

(3) Grundsätzlich hat der VfS die Befugnis, weitergehende 
Regelungen zum Zwecke der Unfallvermeidung und 
Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen des ihm zuge-
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teilten Verantwortungsbereichs und der ihm übertragenen 
Aufgaben zu treffen. 

(4) Der VfS erhält mit diesem Gesetz die Befugnis, dort 
wo erforderlich, zweckdienlich oder von staatlichen Vor-
schriften zwingend vorgeschrieben, einen Fachkundigen 
für Sicherheit (im Folgenden „FfS“ genannt) zu bestellen. 
Dieser muss über die erforderliche Qualifikation, Befä-
higung, Fachkunde und Erfahrung für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe verfügen. Soweit notwendig, kann eine 
schriftliche Bestellungsurkunde durch das Zweigkomitee 
ausgestellt werden.  

(5) Erfordert die Art der Tätigkeit oder Anlage eine 
besondere Fachkunde, ist sicherzustellen, dass die Tätig-
keit von entsprechend qualifizierten Fachkundigen ausge-
führt und beaufsichtigt wird. Dies kann durch die Beauf-
tragung eines Fachbetriebs oder von jemandem, der die 
entsprechende Fachkunde erworben hat, erfolgen (im 
Folgenden „fachkundige Person“ genannt). Der VfS kann 
die Auswahl der fachkundigen Personen einem FfS über-
tragen, der die erforderliche Qualifikation und Fachkunde 
für die durchzuführenden Tätigkeiten beurteilt. 

§ 4 Stellung und Rechte des FfS. (1) In der Ausübung 
seiner Fachkunde ist der FfS nicht weisungsgebunden. 

(2) Anweisungen, die der FfS für notwendig erachtet, 
übermittelt er dem VfS. Dieser sorgt entweder selbst für 
die Umsetzung dieser Anweisungen in seinem Verant-
wortungsbereich oder er delegiert diese Aufgabe an den 
FfS. Wird der FfS nicht selbst mit der Umsetzung der 
vorgenannten Aufgabe betraut, hat er die fachkundige 
Umsetzung der Anweisungen zu überwachen.  

(3) Besteht zwischen dem VfS und dem FfS Uneinigkeit 
über die Art und den Umfang der Anweisungen, entschei-
det das Zweigkomitee in letzter Verantwortung darüber, 
ob und wie die Weisung umzusetzen ist. Die Entscheidung 
ist zu protokollieren. 

(4) Der FfS erhält die Gelegenheit, die für seinen Verant-
wortungsbereich erforderliche Qualifikation und/oder 
Sachkunde zu erwerben und zu bewahren.  

(5) Der FfS hat die Pflicht, sich fortzubilden und die 
erworbenen Kenntnisse aktuell zu halten. 

(6) Der FfS unterstützt den VfS in der Schulung von 
Mitarbeitern in seinem Fachkundebereich. Welcher Mitar-
beiter geschult wird, entscheidet der VfS. Dem FfS obliegt 
für seinen Fachkundebereich die Beurteilung, wer die 
erforderliche Qualifikation und Fachkunde für welche 
Arbeiten hat. Er soll darüber eine Aufzeichnung führen. 

§ 5 Beurteilung von Tätigkeiten und Anlagen. (1) Bei 
der Beurteilung von Tätigkeiten ist insbesondere folgendes 
zu berücksichtigen: 

• Gestaltung, Auswahl und Einrichtung der Tätigkeits-
stätte sowie eingesetzter Stoffe, Maschinen, Geräte 
und Anlagen, insbesondere der Umgang mit diesen, 

• physikalische, chemische und biologische Einwirkun-
gen und das Auftreten von Emissionen, 

• Qualifikation und Unterweisung der tätigen Personen. 

(2) Bei der Beurteilung der zum Einsatz kommenden 
Maschinen, Geräte und Anlagen sind zusätzlich Art, 
Umfang und Fristen für wiederkehrende Prüfungen, sowie 
die Qualifikation und Befähigung der einzusetzenden 
Prüfer festzulegen. Bei der Festlegung der Prüffristen sind 
die anerkannten Regeln der Technik, sowie ggf. geltende 
staatliche Vorgaben zu berücksichtigen. Bei der Beurtei-

lung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der 
Verwendung von Maschinen, Geräten und Anlagen auf-
treten können, insbesondere: 

• von der Maschine, dem Gerät oder der Anlage selbst, 

• den Umgebungsbedingungen, 

• der Tätigkeit. 

(3) Die Beurteilung darf nur von fachkundigen Personen 
durchgeführt werden.  

(4) Die Beurteilung ist vor der Erstinbetriebnahme von 
Maschinen, Geräten und Anlagen bzw. der erstmaligen 
Durchführung von Tätigkeiten zu erstellen sowie wieder-
kehrend zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Insbe-
sondere hat die Beurteilung bei sicherheitsrelevanten 
Veränderungen der Tätigkeit oder der Umgebungsbedin-
gungen sowie bei Unfallereignissen zu erfolgen. Dabei ist 
der Stand der Technik zu berücksichtigen. Soweit erfor-
derlich, sind die Schutzmaßnahmen anzupassen und deren 
Wirksamkeit nachzuweisen. 

§ 6 Erhalt des sicheren Zustandes von Maschinen, 
Geräten und Anlagen. (1) Um die Sicherheit von 
Maschinen, Geräten und Anlagen auf Dauer zu gewähr-
leisten, hat der VfS diese, wenn in staatlichen Regelwer-
ken nicht anders gefordert, 

• vor der erstmaligen Verwendung, 

• nach Änderungen oder Instandsetzungen, 

• sowie wiederkehrend entsprechend der nach § 5 Abs. 
2 ermittelten Fristen  

von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. 

(2) Art und Umfang der Prüfungen sind entsprechend der 
Beurteilung nach § 5 Abs. 2 durchzuführen bzw. die aner-
kannten Regeln der Technik anzuwenden. 

§ 7 Mitwirkungspflichten aller tätigen Personen. (1) 
Die in einem Bereich tätigen Personen sind verpflichtet, 
von der Religionsgemeinschaft herausgegebene Sicher-
heitsregelungen sowie Weisungen der VfS und FfS zu 
befolgen. Sie haben mit Umsicht und Weitsicht für die 
Sicherheit und Gesundheit aller Personen bei der Durch-
führung von Tätigkeiten zu sorgen. Dies schließt die 
bestimmungsgemäße Verwendung der ihnen zur Verfü-
gung gestellten Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeits-
stoffe, Transportmittel sowie Schutzvorrichtungen und 
persönlichen Schutzausrüstung ein. 

(2) Die tätigen Personen haben ihre Tätigkeit, bei der 
Feststellung von Defekten an Schutzmaßnahmen sowie 
von Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit, umge-
hend einzustellen und diese unverzüglich dem nach § 3 
Abs. 1 Verantwortlichen, bzw. dem nach § 3 Abs. 4 
Sicherheitsverantwortlichen zu melden. 

§ 8 Entscheidungsvorbehalt des Zweigkomitees. (1) Die 
folgenden Maßnahmen bedürfen der Entscheidung durch 
das Zweigkomitee: 

1. Adaption von staatlichen Rechtsvorschriften in das 
Religionsrecht nach § 1 Abs. 3 S. 2, 

2. Entscheidung nach § 4 Abs. 3. 

(2) Folgende Maßnahmen bedürfen der Zustimmung durch 
das Zweigkomitee: 

1. weitergehende Regelungen im Sinne des § 3 Abs. 3, 

2. Benennung der Person eines FfS nach § 3 Abs. 4. 
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Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn das Zweigkomitee 
nicht innerhalb von vier Wochen nach Vorlage der vorge-
schlagenen Maßnahme dieser widerspricht. 

Gründung von Versammlungen 

Das Zweigkomitee hat die im Folgenden aufgelisteten 
Gründungen von Versammlungen beschlossen (§ 3 Abs. 3 
S. 1 StRG): 

zum 01.11.2015: Diez-Russisch,  

zum 01.01.2016: Berlin-Gebärdensprache, Bietigheim-
Rumänisch, Dortmund-Türkisch, Ludwigsburg-
Bulgarisch,  

zum 01.02.2016: Holzkirchen-Albanisch, Mannheim-
Spanisch, Stuttgart-Spanisch,  

zum 01.03.2016: Berlin-Neukölln-Polnisch, Koblenz-
Rumänisch, München-Spanisch-Nord, Siegen-Polnisch 

zum 01.04.2016: Essen-Albanisch, Lindau-
Gebärdensprache, Nürnberg-Russisch-Ost, Ulm-Polnisch, 

zum 01.05.2016: Nürnberg-Gebärdensprache, Tettnang-
Englisch, Wiesbaden-Portugiesisch. 

Namensänderung von Versammlungen 

Das Zweigkomitee hat die im Folgenden aufgelisteten 
Namensänderungen von Versammlungen beschlossen (§ 3 
Abs. 3 S. 1 StRG): 

zum 01.02.2016: Weil am Rhein-Russisch in Müllheim-
Russisch,  

zum 01.03.2016: München-Spanisch in München-
Spanisch-Süd,  

zum 01.04.2016: Halle/Westfalen-Französisch in Biele-
feld-Französisch, 

zum 01.05.2016: Berlin-Wilmersdorf-Ost in Berlin-
Wilmersdorf. 

Die bisherigen Siegel der Versammlungen wurden als 
ungültige Siegel vom Zweigkomitee eingezogen (§ 11 S. 2 
SiegelO). 

Zusammenlegung von Versammlungen 

Das Zweigkomitee hat die im Folgenden aufgelisteten 
Zusammenlegungen von Versammlungen beschlossen (§ 3 
Abs. 3 S. 1 StRG): 

zum 01.11.2015: Berlin-Griechisch-Ost und Berlin-
Griechisch-West zu Berlin-Griechisch, Köln-Humboldt 
und Köln-Porz-Nord zu Köln-Porz-Nord, 

zum 01.12.2015: Fürth-Nord und Fürth-Süd zu Fürth-Süd, 
Neustadt/Rübenberge und Wunstorf zu Wunstorf,  

zum 01.01.2016: Büdingen-West und Büdingen-Ost zu 
Büdingen, Prösen und Elsterwerda zu Elsterwerda, Essen-
Rüttenscheid und Essen-Mitte zu Essen-Mitte, Essen-
Frintrop und Essen-West zu Essen-West, Niederwiesa und 
Flöha-Süd zu Flöha-Süd, Mörfelden-Walldorf und Frank-
furt-Süd zu Frankfurt-Süd, Heilbronn-Süd und Leingarten 
zu Leingarten, Wuppertal-Ost und Wuppertal-Barmen zu 
Wuppertal-Barmen, 

zum 01.02.2016: Dortmund-Wellinghofen und Dortmund-
Hombruch zu Dortmund-Hombruch, Essen-Holsterhausen 
und Essen-Südwest zu Essen-Südwest, 

zum 01.03.2016: Bochum-Mitte und Bochum-Süd zu 
Bochum-Süd, Lüdenscheid-Ost und Lüdenscheid-West zu 
Lüdenscheid, Duisburg-Homberg und Moers-Nord zu 
Moers-Ost,  

zum 01.04.2016: Meiningen und Schmalkalden zu Berm-
bach, Hannover-Mitte und Hannover-Herrenhausen zu 
Hannover-Herrenhausen, Bendorf und Neuwied zu Neu-
wied,  

zum 01.05.2016: Braunschweig-Südwest und Braun-
schweig-Mitte zu Braunschweig-Mitte, Oberhausen-Nord 
und Oberhausen-Ost zu Oberhausen-Ost, Sigmaringen-
Russisch und Sigmaringen zu Sigmaringen, Witten-Mitte 
und Witten-West zu Witten-West. 

Damit ungültig gewordene Siegel wurden vom Zweig-
komitee eingezogen (§ 11 S. 2 SiegelO). 

Außergeltungsetzung eines Siegels 

Bekanntmachung des Zweigkomitees vom 10.02.2016 

Das Siegel der Versammlung Stuttgart-Spanisch mit dem 
Beizeichen „0200601“ wird außer Geltung gesetzt. 
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